
29 

Technische Universität Dresden 
Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften 
 

 
 

Prüfungsordnung  
für den Bachelorstudiengang Chemie 

 
Vom 30. Mai 2016 

 
 

Aufgrund von § 34 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes über die Freiheit der Hochschulen im 
Freistaat Sachsen (Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz – SächsHSFG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 3), das zuletzt durch Artikel 11 des 
Gesetzes vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349, 354) geändert worden ist, erlässt die 
Technische Universität Dresden die nachfolgende Prüfungsordnung als Satzung. 
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Abschnitt 1: Allgemeine Bestimmungen 
 
 

§ 1 
Regelstudienzeit 

 
Die Regelstudienzeit für den Bachelorstudiengang Chemie umfasst neben der Präsenz 

das Selbststudium sowie die Bachelorprüfung. 
 
 

§ 2 
Prüfungsaufbau 

 
Die Bachelorprüfung besteht aus Modulprüfungen und der Bachelorarbeit. Eine Mo-

dulprüfung schließt ein Modul ab und besteht in der Regel aus mehreren Prüfungsleistun-
gen. Die Prüfungsleistungen werden studienbegleitend abgenommen. 
 
 

§ 3 
Fristen und Termine 

 
(1) Die Bachelorprüfung soll innerhalb der Regelstudienzeit abgelegt werden. Eine Ba-

chelorprüfung, die nicht innerhalb von vier Semestern nach Abschluss der Regelstudienzeit 
abgelegt worden ist, gilt als nicht bestanden. Eine nicht bestandene Bachelorprüfung kann 
innerhalb eines Jahres einmal wiederholt werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt sie erneut als 
nicht bestanden. Eine zweite Wiederholung der Bachelorprüfung ist nur zum nächstmögli-
chen Prüfungstermin möglich, danach gilt die Bachelorprüfung als endgültig nicht bestanden. 
 

(2) Modulprüfungen sollen bis zum Ende des jeweils durch den Studienablaufplan vorge-
gebenen Semesters abgelegt werden. 
 

(3) Die Technische Universität Dresden stellt durch die Studienordnung und das Lehran-
gebot sicher, dass die Studien- und Prüfungsleistungen sowie die Bachelorarbeit in den 
festgesetzten Zeiträumen abgelegt werden können. Die Studierenden werden rechtzeitig 
sowohl über Art und Zahl der zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen als auch 
über die Termine, zu denen sie zu erbringen sind, und ebenso über den Aus- und Abgabe-
zeitpunkt der Bachelorarbeit informiert. Den Studierenden ist für jede Modulprüfung auch die 
jeweilige Wiederholungsmöglichkeit bekannt zu geben. 
 

(4) In Zeiten des Mutterschutzes und in der Elternzeit beginnt kein Fristlauf und sie wer-
den auf laufende Fristen nicht angerechnet. 
 

 
§ 4 

Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen und Zulassungsverfahren 
 

(1) Die Bachelorprüfung kann nur ablegen, wer 
1. in den Bachelorstudiengang Chemie an der Technischen Universität Dresden eingeschrie-

ben ist und 
2. die fachlichen Voraussetzungen (§ 25) nachgewiesen hat und 
3. eine schriftliche Erklärung zu Absatz 4 Nummer 3 abgegeben hat. 
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(2) Für die Erbringung von Prüfungsleistungen hat sich der Studierende anzumelden. Eine 
spätere Abmeldung ist ohne Angabe von Gründen möglich. Form und Frist der An- und Ab-
meldung werden vom Prüfungsausschuss festgelegt und zu Beginn jedes Semesters fakul-
tätsüblich bekannt gegeben. 
 

(3) Die Zulassung erfolgt 
1. zu einer Prüfungsleistung aufgrund der jeweiligen Anmeldung  
2. zur Bachelorarbeit aufgrund des Antrages auf Ausgabe des Themas oder, im Falle von 

§ 20 Absatz 3 Satz 4, mit der Ausgabe des Themas. 
 

(4) Die Zulassung wird abgelehnt, wenn 
1. die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen oder die Verfahrensvorschriften nach Absatz 

2 nicht erfüllt sind oder  
2. die Unterlagen unvollständig sind oder 
3. der Studierende eine für den Abschluss des Bachelorstudiengangs Chemie erforderliche 

Prüfung bereits endgültig nicht bestanden hat. 
 

(5) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss. Die Bekanntgabe kann öffent-
lich erfolgen. § 17 Absatz 4 bleibt unberührt. 
 
 

§ 5 
Arten der Prüfungsleistungen 

 
(1) Prüfungsleistungen sind durch 

1. mündliche Prüfungsleistungen (§ 6),  
2. Klausurarbeiten (§ 7), 
3. Projektarbeiten (§ 8), 
4. Referate (§ 9) und/oder 
5. sonstige Prüfungsleistungen (§10) 
zu erbringen. Schriftliche Prüfungsleistungen nach dem Antwortwahlverfahren (Multiple-
Choice) sind ausgeschlossen. 
 

(2) Studien- und Prüfungsleistungen sind in deutscher Sprache zu erbringen. 
 

(3) Macht der Studierende glaubhaft, wegen länger andauernder oder ständiger körperli-
cher Behinderung bzw. chronischer Krankheit nicht in der Lage zu sein, Prüfungsleistungen 
ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so wird ihm vom Prüfungsaus-
schussvorsitzenden gestattet, die Prüfungsleistungen innerhalb einer verlängerten Bearbei-
tungszeit oder in gleichwertiger Weise zu erbringen. Dazu kann die Vorlage eines ärztlichen 
Attestes und in Zweifelsfällen eines amtsärztlichen Attestes verlangt werden. Entsprechen-
des gilt für Prüfungsvorleistungen. 
 

(4) Macht der Studierende glaubhaft, wegen der Betreuung eigener Kinder bis zum 14. 
Lebensjahr oder der Pflege naher Angehöriger Prüfungsleistungen nicht wie vorgeschrieben 
erbringen zu können, gestattet der Prüfungsausschussvorsitzende auf Antrag, die Prüfungs-
leistungen in gleichwertiger Weise abzulegen. Nahe Angehörige sind Kinder, Eltern, Großel-
tern, Ehe- und Lebenspartner. Wie die Prüfungsleistung zu erbringen ist, entscheidet der 
Prüfungsausschussvorsitzende in Absprache mit dem zuständigen Prüfer nach pflichtgemä-
ßem Ermessen. Als geeignete Maßnahmen zum Nachteilsausgleich kommen z.B. verlänger-
te Bearbeitungszeiten, Bearbeitungspausen, Nutzung anderer Medien, Nutzung anderer Prü-
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fungsräume innerhalb der Hochschule oder ein anderer Prüfungstermin in Betracht. Entspre-
chendes gilt für Prüfungsvorleistungen. 

 
 

§ 6 
Mündliche Prüfungsleistungen 

 
 (1) Durch mündliche Prüfungsleistungen soll der Studierende nachweisen, dass er über 
Grundlagenwissen im Prüfungsgebiet verfügt, Zusammenhänge erkennen kann und speziel-
le Fragestellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen vermag.  
 
 (2) Mündliche Prüfungsleistungen werden in der Regel vor mindestens zwei Prüfern (Kol-
legialprüfung) oder vor einem Prüfer in Gegenwart eines sachkundigen Beisitzers (§ 18) als 
Einzelprüfung abgelegt. 
  

(3) Mündliche Prüfungsleistungen haben einen Umfang von 15 bis 45 Minuten. Der kon-
krete Umfang wird jeweils in den Modulbeschreibungen festgelegt. 

 
(4) Die wesentlichen Inhalte und Ergebnisse der mündlichen Prüfungsleistung sind in ei-

nem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis ist dem Studierenden jeweils im Anschluss an die 
mündliche Prüfungsleistung bekannt zu geben. 
 

 
§ 7 

Klausurarbeiten 
 

(1) In Klausurarbeiten soll der Studierende nachweisen, dass er auf der Basis des not-
wendigen Grundlagenwissens in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den 
gängigen Methoden seines Faches Aufgaben lösen und Themen bearbeiten kann. 
 

(2) Klausurarbeiten, deren Bestehen Voraussetzung für die Fortsetzung des Studiums ist, 
sind in der Regel, zumindest aber im Falle der letzten Wiederholungsprüfung, von zwei Prü-
fern zu bewerten. Die Note ergibt sich aus dem Durchschnitt der Einzelbewertungen gemäß 
§ 11 Absatz 1. Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht überschreiten. 
 

(3) Die Dauer der Klausurarbeiten wird jeweils in den Modulbeschreibungen festgelegt 
und darf 90 Minuten nicht unterschreiten und 240 Minuten nicht überschreiten.  

 
 

§ 8 
Projektarbeiten 

 
(1) Durch Projektarbeiten wird in der Regel die Fähigkeit zur Teamarbeit und insbesondere 

zur Entwicklung, Durchsetzung und Präsentation von Konzepten nachgewiesen. Hierbei soll 
der Studierende die Kompetenz nachweisen, an einer größeren Aufgabe Ziele definieren 
sowie interdisziplinäre Lösungsansätze und Konzepte erarbeiten zu können. 
 

(2) Für Projektarbeiten gilt § 7 Absatz 2 entsprechend. 
 

(3) Der zeitliche Umfang der Projektarbeiten wird jeweils in den Modulbeschreibungen 
festgelegt und beträgt maximal 8 Wochen. 
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(4) Bei einer in Form einer Teamarbeit erbrachten Projektarbeit müssen die Einzelbeiträge 
deutlich erkennbar und bewertbar sein und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllen. 
 
 

§ 9 
Referate 

 
(1) Durch Referate soll der Studierende die Kompetenz nachweisen, spezielle Fragestel-

lungen aufbereiten und präsentieren zu können. Umfang und Ausgestaltung werden durch 
die Aufgabenstellung festgelegt. 
 

(2) § 7 Absatz 2 Satz 1 und 2 gilt entsprechend. Der für die Lehrveranstaltung, in der das 
Referat ausgegeben und gegebenenfalls gehalten wird, zuständige Lehrende soll einer der 
Prüfer sein.  
 

(3) § 6 Absatz 4 gilt entsprechend.  
 

 
§ 10 

Sonstige Prüfungsleistungen 
 

(1) Durch andere kontrollierte, nach gleichen Maßstäben bewertbare und in den Modul-
beschreibungen inklusive der Anforderungen sowie gegebenenfalls des zeitlichen Umfangs 
konkret benannte Prüfungsleistungen (sonstige Prüfungsleistungen) soll der Studierende die 
vorgegebenen Leistungen erbringen. Sonstige Prüfungsleistungen sind  
1. Laborpraktikum  
2. Kolloquium  
3.  elektronisches Testat. 
 

(2) Im Laborpraktikum soll der Studierende die Fähigkeit nachweisen, praktische Prob-
lemstellungen analysieren und effiziente Lösungen in begrenzter Zeit erarbeiten zu können. 
Ferner soll festgestellt werden ob der Studierende die im Studium vermittelten Techniken 
anwenden kann. Das Kolloquium ist eine mündliche Darstellung und Diskussion zu Zielen, zu 
geplanten Durchführungen und zu erwartenden Ergebnissen einer wissenschaftlichen Ar-
beit. Mit dem elektronischen Testat wird die Befähigung des Studierenden im sicheren Um-
gang mit elektronischen Medien und fachspezifischer Software nachgewiesen.  
 

(3) Für schriftliche sonstige Prüfungsleistungen gilt § 7 Absatz 2 entsprechend. Für nicht 
schriftliche sonstige Prüfungsleistungen gilt § 6 Absatz 2 und 4 entsprechend. 
 
 

§ 11 
Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung und Gewichtung der Noten, Bekanntgabe 

der Prüfungsergebnisse 
 

(1) Die Bewertung für die einzelnen Prüfungsleistungen wird von den jeweiligen Prüfern 
festgesetzt. Dafür sind folgende Noten zu verwenden: 
1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung; 
2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforde-

rungen liegt; 
3 = befriedigend = eine Leistung, die den durchschnittlichen Anforderungen ent-

spricht; 
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4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen ge-
nügt; 

5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen 
nicht mehr genügt. 

Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können einzelne Noten um 0,3 auf 
Zwischenwerte angehoben oder abgesenkt werden; die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind 
dabei ausgeschlossen. Eine einzelne Prüfungsleistung wird lediglich mit "bestanden" oder 
"nicht bestanden" bewertet (unbenotete Prüfungsleistung), wenn die entsprechende Modul-
beschreibung dies ausnahmsweise vorsieht. In die weitere Notenberechnung gehen mit 
"bestanden" bewertete unbenotete Prüfungsleistungen nicht ein; mit "nicht bestanden" be-
wertete unbenotete Prüfungsleistungen gehen in die weitere Notenberechnung mit der No-
te 5 (nicht ausreichend) ein. 
 

(2) Die Modulnote ergibt sich aus dem gegebenenfalls gemäß der Modulbeschreibung 
gewichteten Durchschnitt der Noten der Prüfungsleistungen des Moduls. Es wird nur die 
erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt, alle weiteren Stellen werden ohne 
Rundung gestrichen. Die Modulnote lautet bei einem Durchschnitt 
bis einschließlich 1,5    =  sehr gut, 
von 1,6 bis einschließlich 2,5  =  gut, 
von 2,6 bis einschließlich 3,5  =  befriedigend, 
von 3,6 bis einschließlich 4,0  =  ausreichend, 
ab 4,1         =  nicht ausreichend. 
Ist eine Modulprüfung aufgrund einer bestehensrelevanten Prüfungsleistung gemäß § 13 
Absatz 1 Satz 2 nicht bestanden, lautet die Modulnote "nicht ausreichend" (5,0). 
 

(3) Modulprüfungen, die nur aus einer unbenoteten Prüfungsleistung bestehen, werden 
entsprechend der Bewertung der Prüfungsleistung lediglich mit "bestanden" oder "nicht be-
standen" bewertet (unbenotete Modulprüfungen). In die weitere Notenberechnung gehen 
unbenotete Modulprüfungen nicht ein. 
 

(4) Für die Bachelorprüfung wird eine Gesamtnote gebildet. Die Gesamtnote der Ba-
chelorprüfung ergibt sich aus den mit den Leistungspunkten gewichteten Modulnoten nach 
§ 26 Absatz 1 und der mit 34-fach gewichteten Note der Bachelorarbeit. Für die Bildung der 
Gesamtnote gilt Absatz 2 Satz 2 und 3 entsprechend. Bei einer Gesamtnote von 1,0 bis 1,2 
wird das Prädikat "ausgezeichnet" vergeben. 

 
(5) Die Gesamtnote der Bachelorprüfung wird zusätzlich als relative Note entsprechend 

der ECTS-Bewertungsskala ausgewiesen. 
 

(6) Die Modalitäten zur Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse sind den Studierenden 
durch fakultätsübliche Veröffentlichung mitzuteilen. 
 
 

§ 12 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit "nicht ausreichend" (5,0) bzw. "nicht bestanden" be-

wertet, wenn der Studierende einen für ihn bindenden Prüfungstermin ohne triftigen Grund 
versäumt oder ohne triftigen Grund zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine Prüfungsleistung 
nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 
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(2) Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachte Grund muss dem Prü-
fungsamt unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit 
eines Studierenden ist in der Regel ein ärztliches Attest, in Zweifelsfällen ein amtsärztliches 
Attest, vorzulegen. Soweit die Einhaltung von Fristen für die erstmalige Meldung zu Prüfun-
gen, die Wiederholung von Prüfungen, die Gründe für das Versäumnis von Prüfungen und 
die Einhaltung von Bearbeitungszeiten für Prüfungsarbeiten betroffen sind, steht der Krank-
heit des Studierenden die Krankheit eines von ihm überwiegend allein zu versorgenden Kin-
des gleich. Wird der Grund anerkannt, so wird ein neuer Termin anberaumt. Die bereits vor-
liegenden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. Über die Genehmigung des 
Rücktritts bzw. die Anerkennung des Versäumnisgrundes entscheidet der Prüfungsaus-
schuss. 
 

(3) Versucht der Studierende, das Ergebnis seiner Prüfungsleistungen durch Täuschung, 
beispielsweise durch das Mitführen oder die Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, zu 
beeinflussen, wird die betreffende Prüfungsleistung mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet. 
Entsprechend werden unbenotete Prüfungsleistungen mit "nicht bestanden" bewertet. Ein 
Studierender, der den ordnungsgemäßen Ablauf des Prüfungstermins stört, kann vom jewei-
ligen Prüfer oder Aufsichtführenden von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlos-
sen werden; in diesem Fall wird die Prüfungsleistung mit "nicht ausreichend" (5,0) bzw. 
"nicht bestanden" bewertet. In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss den 
Studierenden von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 
 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Prüfungsvorleistungen und die Bachelorarbeit entspre-
chend. 
 
 

§ 13 
Bestehen und Nichtbestehen 

 
(1) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn die Modulnote mindestens "ausreichend" (4,0) 

ist bzw. die unbenotete Modulprüfung mit "bestanden" bewertet wurde. In den durch die 
Modulbeschreibungen festgelegten Fällen ist das Bestehen der Modulprüfung darüber hin-
aus von der Bewertung einzelner Prüfungsleistungen mit mindestens "ausreichend" (4,0) 
bzw. von weiteren Bestehensvoraussetzungen, nämlich dem Nachweis über die Absolvie-
rung einer Exkursion oder eines Computerpraktikums oder einem Beleg Strukturbestim-
mung, abhängig. Ist die Modulprüfung bestanden, werden die dem Modul in der Modulbe-
schreibung zugeordneten Leistungspunkte erworben. 
 

(2) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn die Modulprüfungen und die Bachelorarbeit 
bestanden sind. Die Bachelorarbeit ist bestanden, wenn sie mindestens mit "ausreichend" 
(4,0) bewertet wurde.  
 

(3) Eine Modulprüfung ist nicht bestanden, wenn die Modulnote schlechter als "ausrei-
chend" (4,0) ist oder die unbenotete Modulprüfung mit "nicht bestanden" bewertet wurde. 
 

(4) Eine Modulprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Modulnote nicht mindes-
tens "ausreichend" (4,0) ist oder die Modulprüfung mit "nicht bestanden" bewertet wurde und 
ihre Wiederholung nicht mehr möglich ist. Die Bachelorarbeit ist endgültig nicht bestanden, 
wenn sie nicht mindestens mit "ausreichend" (4,0) bewertet wurde und eine Wiederholung 
nicht mehr möglich ist. 
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(5) Die Bachelorprüfung ist nicht bestanden bzw. endgültig nicht bestanden, wenn ent-
weder eine Modulprüfung oder die Bachelorarbeit nicht bestanden bzw. endgültig nicht be-
standen sind. § 3 Absatz 1 bleibt unberührt. 
 

(6) Hat der Studierende eine Modulprüfung nicht bestanden oder wurde die Bachelor-
arbeit schlechter als "ausreichend" (4,0) bewertet, wird dem Studierenden eine Auskunft 
darüber erteilt, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang sowie in welcher Frist das Be-
treffende wiederholt werden kann. 
 
 (7) Hat der Studierende die Bachelorprüfung nicht bestanden, wird ihm auf Antrag und 
gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise sowie der Exmatrikulationsbescheinigung 
eine Bescheinigung ausgestellt, welche die erbrachten Prüfungsbestandteile und deren Be-
wertung sowie gegebenenfalls die noch fehlenden Prüfungsbestandteile enthält und erken-
nen lässt, dass die Bachelorprüfung nicht bestanden ist.  
 
 

§ 14 
Freiversuch 

 
(1) Modulprüfungen können bei Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen auch vor den 

im Studienablaufplan festgelegten Semestern abgelegt werden (Freiversuch). 
 

(2) Auf Antrag können im Freiversuch bestandene Modulprüfungen oder mindestens mit 
"ausreichend" (4,0) bewertete Prüfungsleistungen zur Verbesserung der Note zum nächsten 
regulären Prüfungstermin einmal wiederholt werden. In diesen Fällen zählt die bessere Note. 
Form und Frist des Antrags werden vom Prüfungsausschuss festgelegt und fakultätsüblich 
bekannt gegeben. Nach Verstreichen des nächsten regulären Prüfungstermins oder der An-
tragsfrist ist eine Notenverbesserung nicht mehr möglich. Bei der Wiederholung einer Mo-
dulprüfung zur Notenverbesserung werden Prüfungsleistungen, die im Freiversuch mindes-
tens mit "ausreichend" (4,0) bewertet wurden, auf Antrag angerechnet; Prüfungsleistungen, 
die im Freiversuch mit "bestanden" bewertet wurden, werden von Amts wegen angerech-
net. 
 

(3) Eine im Freiversuch nicht bestandene Modulprüfung gilt als nicht durchgeführt. Prü-
fungsleistungen, die mindestens mit "ausreichend" (4,0) bzw. mit "bestanden" bewertet wur-
den, werden im folgenden Prüfungsverfahren angerechnet. Wird für Prüfungsleistungen die 
Möglichkeit der Notenverbesserung nach Absatz 2 in Anspruch genommen, wird die besse-
re Note angerechnet. 
 

(4) Über § 3 Absatz 4 hinaus werden auch Zeiten von Unterbrechungen des Studiums 
wegen einer länger andauernden Krankheit des Studierenden oder eines überwiegend von 
ihm zu versorgenden Kindes sowie Studienzeiten im Ausland bei der Anwendung der Frei-
versuchsregelung nicht angerechnet.  
 
 

§ 15 
Wiederholung von Modulprüfungen 

 
(1) Nicht bestandene Modulprüfungen können innerhalb eines Jahres nach Abschluss des 

ersten Prüfungsversuches einmal wiederholt werden. Die Frist beginnt mit der Bekanntgabe 
des erstmaligen Nichtbestehens der Modulprüfung. Nach Ablauf dieser Frist gelten sie er-
neut als nicht bestanden. 
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(2) Eine zweite Wiederholungsprüfung kann nur zum nächstmöglichen Prüfungstermin 
durchgeführt werden. Danach gilt die Modulprüfung als endgültig nicht bestanden. Eine wei-
tere Wiederholungsprüfung ist nicht zulässig. 
 

(3) Die Wiederholung einer nicht bestandenen Modulprüfung, die aus mehreren Prüfungs-
leistungen besteht, umfasst nur die nicht mit mindestens "ausreichend" (4,0) bzw. mit "be-
standen" bewerteten Prüfungsleistungen. 
 

(4) Die Wiederholung einer bestandenen Modulprüfung ist nur in dem in § 14 Absatz 2 
geregelten Fall zulässig und umfasst alle Prüfungsleistungen. 
 

(5) Fehlversuche der Modulprüfung aus dem gleichen oder anderen Studiengängen wer-
den übernommen. 
 
 

§ 16 
Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen, Studienzeiten und außerhalb einer 

Hochschule erworbenen Qualifikationen 
 

(1) Studien- und Prüfungsleistungen, die an einer Hochschule erbracht worden sind, wer-
den auf Antrag angerechnet, es sei denn, es bestehen wesentliche Unterschiede hinsichtlich 
der erworbenen Kompetenzen. Weitergehende Vereinbarungen der Technischen Universität 
Dresden, der HRK, der KMK sowie solche, die von der Bundesrepublik Deutschland ratifiziert 
wurden, sind gegebenenfalls zu beachten. 
 

(2) Außerhalb einer Hochschule erworbene Qualifikationen werden auf Antrag angerech-
net, soweit sie gleichwertig sind. Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn Inhalt, Umfang und 
Anforderungen Teilen des Studiums im Bachelorstudiengang Chemie an der Technischen 
Universität Dresden im Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schematischer Vergleich, 
sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Außerhalb einer 
Hochschule erworbene Qualifikationen können höchstens 50 % des Studiums ersetzen. 
 

(3) Studien- und Prüfungsleistungen, die in der Bundesrepublik Deutschland im gleichen 
Studiengang erbracht wurden, werden von Amts wegen übernommen. 
 

(4) An einer Hochschule erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen können trotz wesent-
licher Unterschiede angerechnet werden, wenn sie aufgrund ihrer Inhalte und Qualifikations-
ziele insgesamt dem Sinn und Zweck einer in diesem Studiengang vorhandenen Wahlmög-
lichkeit entsprechen und daher ein strukturelles Äquivalent bilden. Im Zeugnis werden die 
tatsächlich erbrachten Leistungen ausgewiesen. 
 

(5) Werden Studien- und Prüfungsleistungen nach Absatz 1, 3 oder 4 angerechnet bzw. 
übernommen oder außerhalb einer Hochschule erworbene Qualifikationen nach Absatz 2 
angerechnet, erfolgt von Amts wegen auch die Anrechnung der entsprechenden Studienzei-
ten. Noten sind - soweit die Notensysteme vergleichbar sind - zu übernehmen und in die 
weitere Notenbildung einzubeziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Ver-
merk "bestanden" aufgenommen, sie gehen nicht in die weitere Notenbildung ein. Eine 
Kennzeichnung der Anrechnung im Zeugnis ist zulässig. 
 

(6) Die Anrechnung erfolgt durch den Prüfungsausschuss. Der Studierende hat die erfor-
derlichen Unterlagen vorzulegen. Ab diesem Zeitpunkt darf das Anrechnungsverfahren die 
Dauer von einem Monat nicht überschreiten. Bei Nichtanrechnung gilt § 17 Absatz 4 Satz 1. 
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§ 17 
Prüfungsausschuss 

 
(1) Für die Durchführung und Organisation der Prüfungen sowie für die durch die Prü-

fungsordnung zugewiesenen Aufgaben wird für den Bachelorstudiengang Chemie ein Prü-
fungsausschuss gebildet. Dem Prüfungsausschuss gehören vier Hochschullehrer, ein wis-
senschaftlicher Mitarbeiter sowie zwei Studierende an. Mit Ausnahme der studentischen 
Mitglieder beträgt die Amtszeit drei Jahre. Die Amtszeit der studentischen Mitglieder er-
streckt sich auf ein Jahr.  
 

(2) Der Vorsitzende, sein Stellvertreter sowie die weiteren Mitglieder und deren Stellver-
treter werden von der Fachkommission Chemie und Lebensmittelchemie vorgeschlagen und 
vom Fakultätsrat der Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften bestellt. Die studenti-
schen Vertreter werden durch den zuständigen Fachschaftsrat vorgeschlagen und vom Fa-
kultätsrat der Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften bestellt. Der Vorsitzende führt 
im Regelfall die Geschäfte des Prüfungsausschusses. 
 

(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung 
eingehalten werden. Er berichtet regelmäßig der Fachkommission Chemie und Lebensmit-
telchemie über die Entwicklung der Prüfungs- und Studienzeiten einschließlich der tatsächli-
chen Bearbeitungszeiten für die Bachelorarbeit sowie über die Verteilung der Modul- und 
Gesamtnoten. Der Bericht ist in geeigneter Weise durch die Technische Universität Dresden 
offen zu legen. Der Prüfungsausschuss gibt Anregungen zur Reform der Studien- und Prü-
fungsordnung, der Modulbeschreibungen und des Studienablaufplanes. 
 

(4) Belastende Entscheidungen sind dem betreffenden Studierenden schriftlich mitzutei-
len, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Der Prüfungsaus-
schuss entscheidet als Prüfungsbehörde über Widersprüche in angemessener Frist und er-
lässt die Widerspruchsbescheide. 
 

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prü-
fungsleistungen beizuwohnen. 
 

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Stellvertreter unterliegen der 
Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch den 
Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
 

(7) Auf der Grundlage der Beschlüsse des Prüfungsausschusses organisiert das Prü-
fungsamt die Prüfungen und verwaltet die Prüfungsakten. 
 
 

§ 18 
Prüfer und Beisitzer 

 
(1) Zu Prüfern werden vom Prüfungsausschuss Hochschullehrer sowie andere Personen 

bestellt, die nach Landesrecht prüfungsberechtigt sind. Zum Beisitzer wird nur bestellt, wer 
die entsprechende Bachelorprüfung oder eine mindestens vergleichbare Prüfung erfolgreich 
abgelegt hat. 
 

(2) Der Studierende kann für seine Bachelorarbeit den Betreuer und für mündliche Prü-
fungsleistungen die Prüfer vorschlagen. Der Vorschlag begründet keinen Anspruch. 
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(3) Die Namen der Prüfer sollen dem Studierenden rechtzeitig bekannt gegeben werden. 
 

(4) Für die Prüfer und Beisitzer gilt § 17 Absatz 6 entsprechend. 
 

 
§ 19 

Zweck der Bachelorprüfung 
 

Das Bestehen der Bachelorprüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss des Stu-
dienganges. Dadurch wird festgestellt, dass der Studierende die fachlichen Zusammenhän-
ge überblickt, die Fähigkeit besitzt, wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse anzu-
wenden, und die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen gründlichen Fachkennt-
nisse erworben hat. 
 
 

§ 20 
Zweck, Ausgabe, Abgabe, Bewertung und Wiederholung der Bachelorarbeit 

 
(1) Die Bachelorarbeit soll zeigen, dass der Studierende in der Lage ist, innerhalb einer 

vorgegebenen Frist ein Problem aus dem Bereich der Chemie selbstständig nach wissen-
schaftlichen Methoden zu bearbeiten. 
 

(2) Die Bachelorarbeit kann von einem Professor oder einer anderen, nach dem Sächsi-
schen Hochschulfreiheitsgesetz prüfungsberechtigten Person betreut werden, soweit diese 
an der Fachrichtung Chemie und Lebensmittelchemie der Technischen Universität Dresden 
tätig ist. Soll die Bachelorarbeit von einer außerhalb tätigen prüfungsberechtigten Person 
betreut werden, bedarf es der Zustimmung des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. 
 

(3) Die Ausgabe des Themas der Bachelorarbeit erfolgt über den Prüfungsausschuss. 
Thema und Ausgabetermin müssen aktenkundig gemacht werden. Auf Antrag des Studie-
renden wird vom Prüfungsausschuss die rechtzeitige Ausgabe des Themas der Bachelorar-
beit veranlasst. Spätestens 4 Wochen nach Abschluss der letzten Modulprüfung wird das 
Thema der Bachelorarbeit von Amts wegen vom Prüfungsausschuss ausgegeben.  
 

(4) Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb von zwei Monaten nach Ausgabe zu-
rückgegeben werden. Eine Rückgabe des Themas ist bei einer Wiederholung der Bachelor-
arbeit jedoch nur zulässig, wenn der Studierende bislang von dieser Möglichkeit keinen Ge-
brauch gemacht hat. Hat der Studierende das Thema zurückgegeben, wird ihm unverzüglich 
gemäß Absatz 3 Satz 1 und 2 ein neues ausgegeben. 
 

(5) Die Bachelorarbeit kann auf Antrag auch in Form einer Gruppenarbeit erbracht werden, 
wenn der als Bachelorarbeit des Studierenden zu bewertende Einzelbeitrag aufgrund der 
Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige 
Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen 
nach Absatz 1 erfüllt. Über den Antrag entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 

(6) Die Bachelorarbeit ist in deutscher Sprache in zwei maschinengeschriebenen und ge-
bundenen Exemplaren, einschließlich zwei Exemplare der Kurzfassung sowie in digitaler 
Textform auf einem geeigneten Datenträger fristgemäß beim Prüfungsamt einzureichen; der 
Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei der Abgabe hat der Studierende schriftlich 
zu erklären, ob er seine Arbeit - bei einer Gruppenarbeit seinen entsprechend gekennzeich-



41 

neten Anteil der Bachelorarbeit - selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebe-
nen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. 
 

(7) Die Bachelorarbeit ist von zwei Prüfern einzeln gemäß § 11 Absatz 1 Satz 1 bis 3 zu 
benoten. Der Betreuer der Bachelorarbeit soll einer der Prüfer sein. Das Bewertungsverfah-
ren soll vier Wochen nicht überschreiten. 
 

(8) Die Note der Bachelorarbeit ergibt sich aus dem Durchschnitt der beiden Einzelnoten 
der Prüfer. Weichen die Einzelnoten der Prüfer um mehr als zwei Notenstufen voneinander 
ab, so ist der Durchschnitt der beiden Einzelnoten nur maßgebend, sofern beide Prüfer da-
mit einverstanden sind. Ist das nicht der Fall, so holt der Prüfungsausschuss eine Bewertung 
eines weiteren Prüfers ein. Die Note der Bachelorarbeit wird dann aus dem Durchschnitt der 
drei Einzelnoten gebildet. § 11 Absatz 2 Satz 2 und 3 gelten entsprechend. 
 

(9) Hat ein Prüfer die Bachelorarbeit mindestens mit "ausreichend" (4,0), der andere mit 
"nicht ausreichend" (5,0) bewertet, so holt der Prüfungsausschuss eine Bewertung eines 
weiteren Prüfers ein. Diese entscheidet über das Bestehen oder Nichtbestehen der Ba-
chelorarbeit. Gilt sie demnach als bestanden, so wird die Note der Bachelorarbeit aus dem 
Durchschnitt der Einzelnoten der für das Bestehen votierenden Bewertungen, andernfalls 
der für das Nichtbestehen votierenden Bewertungen gebildet. § 11 Absatz 2 Satz 2 und 3 
gelten entsprechend. 
 

(10) Die Bachelorarbeit kann bei einer Note, die schlechter als "ausreichend" (4,0) ist, in-
nerhalb eines Jahres einmal wiederholt werden. Eine zweite Wiederholung ist ausgeschlos-
sen. Die Wiederholung einer bestandenen Bachelorarbeit ist nicht zulässig. 

 
 

§ 21 
Zeugnis und Bachelorurkunde 

 
(1) Über die bestandene Bachelorprüfung erhält der Studierende unverzüglich, möglichst 

innerhalb von vier Wochen, ein Zeugnis. In das Zeugnis der Bachelorprüfung sind die Modul-
bewertungen gemäß § 26 Absatz 1, das Thema der Bachelorarbeit, deren Note und Betreuer 
sowie die Gesamtnote aufzunehmen. Die Bewertungen der einzelnen Prüfungsleistungen 
werden auf einer Beilage zum Zeugnis ausgewiesen. Auf Antrag des Studierenden werden 
die Bewertungen von Zusatzmodulen und die bis zum Abschluss der Bachelorprüfung benö-
tigte Fachstudiendauer in das Zeugnis aufgenommen. 
 

(2) Gleichzeitig mit dem Zeugnis der Bachelorprüfung erhält der Studierende die Ba-
chelorurkunde mit dem Datum des Zeugnisses. Darin wird die Verleihung des Bachelorgra-
des beurkundet. Die Bachelorurkunde wird vom Rektor und vom Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Technischen Universität Dresden 
versehen. Zusätzlich werden dem Studierenden Übersetzungen der Urkunde und des Zeug-
nisses in englischer Sprache ausgehändigt. 
 

(3) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem der letzte Prüfungsbestandteil ge-
mäß § 13 Absatz 2 erbracht worden ist. Es wird unterzeichnet vom Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses und mit dem von der Fakultät geführten Siegel der Technischen Universi-
tät Dresden versehen. 
 

(4) Die Technische Universität Dresden stellt ein Diploma Supplement (DS) entsprechend 
dem "Diploma Supplement Modell" von Europäischer Union/Europarat/UNESCO aus. Als 
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Darstellung des nationalen Bildungssystems (DS-Abschnitt 8) ist der zwischen KMK und 
HRK abgestimmte Text in der jeweils geltenden Fassung zu verwenden.  
 
 

§ 22 
Ungültigkeit der Bachelorprüfung 

 
(1) Hat der Studierende bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache 

erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann die Bewertung der Prüfungsleis-
tung entsprechend § 12 Absatz 3 abgeändert werden. Gegebenenfalls kann die Modulprü-
fung vom Prüfungsausschuss für "nicht ausreichend" (5,0) und die Bachelorprüfung für "nicht 
bestanden" erklärt werden. Entsprechendes gilt für unbenotete Modulprüfungen und die 
Bachelorarbeit. 
 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Abnahme einer Prüfungsleistung nicht erfüllt, ohne 
dass der Studierende hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushän-
digung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfungs-
leistung geheilt. Hat der Studierende vorsätzlich zu Unrecht das Ablegen einer Prüfungsleis-
tung erwirkt, so kann die Prüfungsleistung mit der Modulprüfung vom Prüfungsausschuss 
für "nicht ausreichend" (5,0) und die Bachelorprüfung für "nicht bestanden" erklärt werden. 
Entsprechendes gilt für unbenotete Modulprüfungen und die Bachelorarbeit. 
 

(3) Dem Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
 

(4) Das unrichtige Zeugnis ist vom Prüfungsausschussvorsitzenden einzuziehen und ge-
gebenenfalls ein neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen Zeugnis sind auch die Bachelorur-
kunde, alle Übersetzungen sowie das Diploma Supplement einzuziehen, wenn die Bachelor-
prüfung aufgrund einer Täuschung für "nicht bestanden" erklärt wurde. Eine Entscheidung 
nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 oder 3 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum 
des Zeugnisses ausgeschlossen. 
 
 

§ 23 
Einsicht in die Prüfungsakten 

 
Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird dem Studierenden 

auf Antrag in angemessener Frist Einsicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf 
bezogenen Gutachten und in die Prüfungsprotokolle gewährt. 
 
 
 
Abschnitt 2: Fachspezifische Bestimmungen 
 
 

§ 24 
Studiendauer, -aufbau und -umfang 

 
(1) Die Regelstudienzeit gemäß § 1 beträgt 6 Semester. 

 
(2) Das Studium ist modular aufgebaut und schließt mit der Bachelorarbeit ab.  
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(3) Durch das Bestehen der Bachelorprüfung werden insgesamt 180 Leistungspunkte in 
den Modulen und der Bachelorarbeit erworben.  

 
 

§ 25 
Fachliche Voraussetzungen der Bachelorprüfung 

 
Für die Prüfungsleistungen können Studienleistungen als Prüfungsvorleistungen gefor-

dert werden. Deren Anzahl, Art und Ausgestaltung sind in den Modulbeschreibungen zu 
regeln, ebenso kann die Anzahl der Wiederholungsmöglichkeiten beschränkt werden. Die 
Ausgabe eines Themas für die Bachelorarbeit setzt voraus, dass mindestens 108 der insge-
samt 170 Leistungspunkte in den verschiedenen Modulen erworben wurden. 
 
 

§ 26 
Gegenstand, Art und Umfang der Bachelorprüfung 

 
(1) Die Bachelorprüfung umfasst alle Modulprüfungen des Pflichtbereiches und die des 

gewählten Moduls des Wahlpflichtbereiches sowie die Bachelorarbeit.  
 

(2) Module des Pflichtbereiches sind 
1. BA-CH-ACI  Allgemeine und Anorganische Chemie  
2. BA-CH-ACII  Spezielle Anorganische Chemie  
3. BA-CH-AnCI Grundlagen der Analytischen Chemie  
4. BA-CH-PCI  Physikalische Chemie  
5. BA-CH-PCII  Theorie der Chemischen Bindung 
6. BA-CH-PCIII  Spezielle Physikalische Chemie 
7. BA-CH-OCI  Grundlagen der Organischen Chemie  
8. BA-CH-OCII Organische Chemie  
9. BA-CH-OCIII Angewandte Organische Chemie  

10. BA-CH-AnCII Analytische Chemie 
11. BA-CH-Phy  Physik für Chemiker 
12. BA-CH-Ma  Mathematik für Chemiker 
13. BA-CH-TC Technische Chemie 
14. BA-CH-BC Biochemie 
15. BA-CH-MC Makromolekulare Chemie 
16. BA-CH-FQ Fachübergreifende Qualifikation. 
 

(3) Module des Wahlpflichtbereiches sind 
1. BA-CH-WP1 Praktikum Technische Chemie 
2. BA-CH-WP2 Praktikum Biochemie 
3. BA-CH-WP3 Praktikum Makromolekulare Chemie, 
von denen eins zu wählen ist. 
 

(4) Die den Modulen zugeordneten erforderlichen Prüfungsleistungen, deren Art und 
Ausgestaltung werden in den Modulbeschreibungen festgelegt. Gegenstand der Prüfungs-
leistungen sind, soweit in den Modulbeschreibungen nicht anders geregelt, Inhalte und zu 
erwerbende Kompetenzen des Moduls. 
 

(5) Der Studierende kann sich in weiteren als in Absatz 1 vorgesehenen Modulen (Zu-
satzmodule) einer Prüfung unterziehen. Diese Modulprüfungen können nach Absprache mit 
dem jeweils Anbietenden oder Prüfer fakultativ aus dem gesamten Modulangebot der Tech-
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nischen Universität Dresden oder einer kooperierenden Hochschule erbracht werden. Sie 
gehen nicht in die Berechnung des studentischen Arbeitsaufwandes ein und bleiben bei der 
Bildung der Gesamtnote unberücksichtigt. 
 
 

§ 27 
Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit 

 
Die Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit beträgt drei Monate, es werden 10 Leistungs-

punkte erworben. Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Bachelorarbeit sind vom Be-
treuer so zu begrenzen, dass die Frist zur Einreichung der Bachelorarbeit eingehalten wer-
den kann. Im Einzelfall kann der Prüfungsausschuss die Bearbeitungszeit auf begründeten 
Antrag ausnahmsweise um höchstens einen Monat verlängern, die Anzahl der Leistungs-
punkte bleibt hiervon unberührt. 

 
 

§ 28 
Bachelorgrad 

 
Ist die Bachelorprüfung bestanden, wird der Hochschulgrad "Bachelor of Science" (abge-

kürzt: B.Sc.) verliehen. 
 
 
 
Abschnitt 3: Schlussbestimmungen 
 
 

§ 29 
Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen 

 
(1) Diese Prüfungsordnung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2011 in Kraft und wird in den 

Amtlichen Bekanntmachungen der Technischen Universität Dresden veröffentlicht. 
 

(2) Sie gilt für alle ab Wintersemester 2011/2012 im Bachelorstudiengang Chemie immat-
rikulierten Studierenden. 
 
 (3) Für die vor dem Wintersemester 2011/2012 immatrikulierten Studierenden gilt die für 
sie vor dem Inkrafttreten dieser Ordnung gültige Prüfungsordnung für den Bachelorstudien-
gang Chemie fort, wenn sie nicht dem Prüfungsausschuss gegenüber ihren Übertritt schrift-
lich erklären. Form und Frist der Erklärung werden vom Prüfungsausschuss festgelegt und 
fakultätsüblich bekannt gegeben.   
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Ausgefertigt aufgrund des Fakultätsratsbeschlusses der Fakultät Mathematik und Natur-
wissenschaften vom 19. Oktober 2011 und der Genehmigung des Rektorates vom 19. Mai 
2015. 
 
 

Dresden, den 30. Mai 2016 
 

Der Rektor 
der Technischen Universität Dresden 

 
 
 
 

Prof. Dr.-Ing. habil. DEng/Auckland Hans Müller-Steinhagen 
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